
Anlage G (Durchfuhrgenehmigung) 

Genehmigung für die Durchfuhr unmittelbar aus einem Drittstaat unmittelbar in einen 
Drittsaat  

Antragsteller 

Name/Firma     

Geburtsdatum     

Adresse     

Es wird die  Durchfuhr nachstehender Sprengmittel oder Schießmittel bewilligt: 

Sprengstoff 
 

 Menge   

Zündmittel  Menge   

Schießmittel  Menge   

Empfänger in Drittstaat Absender 

Name/Firma  Name/Firma  

Geburtsdatum  Geburtsdatum  

Adresse  Adresse  

Transport durchgeführt durch 

Name/Firma  Name/Firma  

Geburtsdatum  Geburtsdatum  

Adresse  Adresse  

Einfuhr unmittelbar aus 
(Drittstaat) 

 

Bewilligung gültig bis:  

  
 
 
________            ____________________ 

Datum                 Stempel und Unterschrift 
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